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Corona-Impfungen in Flüchtlingsunterkünften 
- Anfrage der FDP-Fraktion 

 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Frage 1:  
Wie hoch ist die Quote der Bewohner von Siegener Flüchtlingsunterkünften mit erster und wie  
hoch ist die Quote der Bewohner mit zweiter Impfung?  
Antwort:  
Hierüber liegen der Stadtverwaltung keine Informationen vor. Es handelt sich um persönliche/ 
personenbezogene Daten für die es keine Meldepflicht gegenüber der Unterkunft geben-den 
Behörde gibt.  
 
Frage 2:  
Im genannten Bericht wird darauf verwiesen, dass die Quote unverhältnismäßig niedrig ist. Wel-
che Maßnahmen hat die Verwaltung getroffen, um das Anliegen, Flüchtlinge in Unterkünften 
prioritär zu impfen, zeitnah umzusetzen?  
 
Antwort:  
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Die Kreisverwaltung hat am 30.03.2021 mitgeteilt, dass gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 11 der Coronavi-
rus-Impfverordnung Personen, die in Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von 
Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern untergebracht 
oder tätig sind, einen prioritären Impfanspruch haben. Die Bewohner sollten mit Hilfe mobiler 
Impfteams geimpft werden. Die Stadt Siegen hat am gleichen Tag 359 Untergebrachte in den 
städtischen Gemeinschaftsunterkünften gemeldet. Der angekündigte Impfstoff wurde anschlie-
ßend kurzfristig anderweitig verteilt und nicht wie geplant in den Gemeinschaftsunterkünften 
verimpft. Derzeit wird auf entsprechende Rückmeldung gewartet, wann die Impfungen erfolgen 
können.  
 
Frage 3:  
Immer wieder wird darauf verwiesen, dass die Bewohner von Flüchtlingsunterkünften mit dem 
Vakzin von Johnson & Johnson geimpft werden sollen, weil hier nur eine Impfung notwendig ist. 
Warum können Flüchtlinge nicht auch in Impfzentren und mit den Impfstoffen anderer Her-
steller geimpft werden?  
Frage 4:  
Trifft es zu, dass die Bewohner anderer Einrichtungen entsprechend ihrer Priorität geimpft wer-
den, Flüchtlinge und Obdachlose aber nicht?  
Antwort:  
Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet.  
Die kassenärztliche Vereinigung regelt die Impfmodalitäten entsprechend der erlassenen Impf-
verordnungen. Die diesbezüglichen Fragen sind dem Impfzentrum über die Kreisverwaltung m. 
d. B. um Rückmeldung weitergeleitet worden. Sofern von hier eine Antwort/Stellungnahme ein-
gehen sollte, wird diese als Anlage zum Sitzungsprotokoll gegeben.  
 
Frage 5:  
Welche Maßnahmen hat die Verwaltung getroffen, um die Flüchtlinge intensiv zu informieren, 
warum sie prioritär geimpft werden sollen?  
Antwort:  
Von Seiten der städtischen Sozialverwaltung wurde dies insoweit vorbereitet, dass die Bewohne-
rinnen und Bewohner ab Bekanntgabe des Impftermins mit einem offiziellen Anschreiben der 
Stadt Siegen über die Impfung informiert und beraten werden. Ferner wurden über das Gesund-
heitsamt in 21 Sprachen Aufklärungsblätter für Schutzimpfungen gegen COVID-19 (ein-mal mit 
mRNA-Impfstoff und einmal mit vektorbasiertem Impfstoff) nebst Fragebogen und Einwilligung 
in die Impfung organisiert, welche ausgehändigt werden, sobald ein konkreter Impftermin und 
der zu verimpfende Wirkstoff feststehen.  
 
Frage 6:  
Trifft es zu, dass die NRW-Landesregierung beschlossen hat, die Impfungen für Flüchtlinge, die in 
Sammelunterkünften leben, auf unbestimmte Zeit auszusetzen?  
Frage 7:  
Welche Konsequenzen zieht die Stadtverwaltung aus einer solchen Entscheidung? Verändert sie 
die Zielsetzungen des regionalisierten Pandemiekonzeptes?  
Antwort:  
Die Fragen 6 und 7 werden gemeinsam beantwortet.  
Die kassenärztliche Vereinigung regelt die Impfmodalitäten entsprechend der erlassenen Impf-
verordnungen. Die diesbezüglichen Fragen sind dem Impfzentrum über die Kreisverwaltung m. 
d. B. um Rückmeldung weitergeleitet worden. Sofern von hier eine Antwort/Stellungnahme ein-
gehen sollte, wird diese als Anlage zum Sitzungsprotokoll gegeben. 
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